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AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES 
(Zum Verbleib bei der/beim Bietenden bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!) 

Vergabeverfahren: Rahmenvereinbarung zur rechtlichen Unterstützung im Zusammenhang 
mit Beschaffungsverfahren des Bundesministeriums für Umwelt, 
Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

(ggf.) FKZ: 

Vergabenummer: 1955/2026 

1. Allgemeine Angaben: 

Verfahrensart: Fristen: 

Offenes Verfahren Angebotsfrist: 

Nichtoffenes Verfahren 14.04.2026; 10:00 Uhr

Verhandlungsverfahren 

Öffentliche Ausschreibung Zuschlags-/Bindefrist: 

Beschränkte Ausschreibung 29.05.2026 

Verhandlungsvergabe 

Vergabe nach § 50 UVgO 

Verfahren nach Haushaltsrecht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Auftraggeberin 
[AG’in]) beabsichtigt, die o. a. Leistung unter Beachtung der nachstehenden Hinweise zu vergeben.

Die beigefügte Leistungsbeschreibung (Formular 3.1 der Vergabeunterlagen) gibt den geforderten 
Leistungsinhalt wieder; bitte berücksichtigen Sie diese Anforderungen in Ihrem Angebot. 

Ihr Angebot muss vor Ablauf der Angebotsfrist eingehen und den in den Bewerbungs- und 
Vergabebedingungen (Vordruck 3.2 der Vergabeunterlagen) genannten Anforderungen entsprechen. 

2. Einzureichende Unterlagen: 

Bitte geben Sie ein Angebot mit den in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und 
Nachweisen (Unterlagen) – s. dazu Angebotsschreiben (Vordruck 3.5 der Vergabeunterlagen), (ggf.) 
Übersicht Eignungskriterien (Vordruck 3.3 der Vergabeunterlagen) und (ggf.) Übersicht 
Zuschlagskriterien (Vordruck 3.4 der Vergabeunterlagen) – innerhalb der o. a. Angebotsfrist ab. 

vergabestelle@bmukn.bund.de 
www.bundesumweltministerium.de

Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Postfach 12 06 29, 53048 Bonn

Versand über die e-Vergabe-Plattform an alle Teilnehmenden am 
Vergabeverfahren
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Nebenangebote sind ausgeschlossen. 

3. Einbindung von Dritten: 

Es kann sich bei der Ausführung der Leistung Dritter, z.B. von Unterauftragnehmer*innen  
 uneingeschränkt bedient werden. 
 eingeschränkt bedient werden (§ 47 Abs. 5 VgV bzw. § 26 Abs. 6 UVgO). 
 nicht bedient werden (§ 47 Abs. 5 VgV bzw. § 26 Abs. 6 UVgO). 
 Die Gründung einer Bietergemeinschaft für die Ausführung der Leistung ist unter Verweis auf 

Nr. 2.1 des Formulars 03.02 „Bewerbungs- und Vergabebedingungen“ grundsätzlich 
ausgeschlossen. 

4. Angebotswertung: 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.  
 Das wirtschaftlichste Angebot wird auf Grundlage des Preises ermittelt.  
 Das wirtschaftlichste Angebot wird nach den im Vordruck 3.4 der Vergabeunterlagen benannten 

Kriterien ermittelt und entsprechend der Erläuterung zur Wertung/Wertungsmatrix ausgewertet. 

Externe Unterstützung der Vergabestelle bei der Durchführung des Vergabeverfahrens sowie 
insbesondere bei der Bewertung der Angebote

 Nein. 
 Ja.  

Verhandlungen über das Angebot 
Falls es sich um ein/e Verhandlungsverfahren oder -vergabe (gemäß Nr. 1 dieser Aufforderung) 
handelt, sind Verhandlungsgespräche geplant: 

 Nein. Voraussichtlich wird bereits auf das verbindliche Erstangebot der Zuschlag erteilt. Die 
AG‘in behält sich jedoch vor, Verhandlungen durchzuführen. 

 Ja. Diese werden voraussichtlich in der       KW       stattfinden. Bitte merken Sie sich den 
Termin vor. Eine Einladung erfolgt gesondert. Die AG‘in behält sich jedoch ausdrücklich vor, auf 
Verhandlungen zu verzichten und bereits auf das verbindliche Erstangebot einen Zuschlag zu 
erteilen. 

5. Besondere und allgemeine Vertragsbedingungen: 

Es gelten die  
 individualvertraglichen Regelungen (Vordruck 11.2 der Vergabeunterlagen) 
 Besonderen Vertragsbedingungen bei Lieferleistungen (Vordruck 11.2 der Vergabeunterlagen) 

Zusätzlich gelten die  VOL/B  ABFE-BMUV in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden 
Fassung. 

Besondere Anforderungen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten: 
Gegenstand der Vergabe sind Leistungen der Auftragsverarbeitung gemäß der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO): 

 Nein. 
 Ja. Die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung sowie deren Anhänge sind Bestandteil der 

Vergabeunterlagen (Formular 11.04) und werden Vertragsbestandteile. Sie werden nach 
Zuschlag durch das Ausfüllen von Auftraggeberin und auftragnehmender Person finalisiert.. 

Wir freuen uns auf Ihr Angebot und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Beteiligung an diesem Wettbewerb. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. A. Barow 


